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a) Untersagung bestimmter Nutzungsarten der Ober
fläche der Lagerstätte und der in die Schutzzone 
einbezogenen Randgebiete (z. B. für Feldbau oder 
Tierhaltung)

b) Untersagung von Trockenlegungs- und Meliora
tionsmaßnahmen auf den Flächen der Lagerstätten 
und der in die Schutzzone einbezogenen Randge
biete

c) Verbot der Einleitung bestimmter Stoffe und der 
Verlegung von Rohrleitungen in den Lagerstätten 
(z. B. Einleitung von Schmutzstoffen in das Nähr
gewässer limnischer Sedimente, Verlegung für 
Gas-, Öl- oder Abwasserleitungen oder Behälter 
mit toxischen Stoffen).

§12
(1) Zur Sicherung derjenigen bestimmenden.bioklima

tischen Bedingungen eines Kur- oder Erholungsgebietes, 
die der medizinischen Zielsetzung des Kur- bzw. Er
holungsortes förderlich sind, sind die im bioklimati- 
schen Gutachten festgestellten und geforderten Bedin
gungen zu schützen oder herzustellen. Bioklimatisch 
bestimmend sind

a) das thermische Milieu und seine Veränderlich
keit (Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewe
gung und Wärmestrahlung)

b) das fotoaktinische Milieu und seine Veränderlich
keit (UV-Strahlung und Licht)

e) das luftchemische Milieu und seine Veränderlich
keit (Luftbeimengungen verursacht durch Abgase 
von Hausbrand, Industrie, (Gewerbe und Verkehr 
sowie weitere spezielle Kenngrößen der Luftbe
schaffenheit)

d) die Wettertypen und ihre meteorologisch-physiolo
gische und meteorologisch-pathologische Wirksam
keit im Kurbereich.

(2) Für Schutzgebiete zur Sicherung der im Abs. 1 ge
nannten bioklimatischen Bedingungen eines Kur- oder 
Erholungsgebietes werden entsprechend den Vorschlä
gen im bioklimatischen Gutachten im einzelnen Falle 
Art und Umfang der Beschränkungen festgelegt, denen 
die Grundstücksflächen unterworfen werden sollen.

(3) Der Schutz erfolgt, soweit das Kur- oder Erho
lungsgebiet und seine Umgebung mit Wald bedeckt ist, 
durch Einstufung der im bioklimatischen Gutachten aus
gewiesenen Waldungen in die Gruppe der Schonforsten.

§13
Die zur Sicherung des Milieus im Kur- oder Erho

lungsort gebildeten Schutzgebiete sollen in der Regel den 
gesamten Kur- bzw. Erholungsort umfassen. Sie können 
auf den Kur- oder Erholungsbereich beschränkt bleiben, 
wenn das zur Schaffung und Erhaltung des erforder
lichen Milieus ausreichend ist.

§14
(1) Sind im Zusammenhang mit baulichen Maßnah

men in den Schutzgebieten Genehmigungen erforder
lich oder ist die Anordnung von Beschränkungen vorge
sehen, haben die Bauantragsteller vor Einholung der 
Baugenehmigung oder der Zustimmung zur Bauanzeige 
durch das zuständige Organ der Staatlichen Bauaufsicht 
die Entscheidung des Rates des Kreises (§ 28 Abs. 2 der 
Kurortverordnung) zu beantragen. Vom Rat des Kreises

erteilte Genehmigungen oder Erklärungen über auf
erlegte Beschränkungen sind dem Bauantrag oder der 
Bauanzeige beizufügen.

(2) Vor einer Entscheidung, mit der die Versagung 
der Genehmigung oder die Auferlegung von Beschrän
kungen gemäß Abs. 1 ausgesprochen werden soll, hat der 
Rat des Kreises den Antragsteller bzw. den Eigentümer, 
Nutzungsberechtigten oder sonstige Inhaber von Rech
ten an der zum Schutzgebiet gehörenden Grundstücks
fläche, die von den auferlegten Beschränkungen betrof
fen ist, zu hören.

(3) Schutzgebietserklärungen befreien die Kurein
richtungen oder andere Investitionsträger nicht von der 
Verpflichtung, bei Bauvorhaben zur Sicherung der Nut
zung von natürlichen Heilmitteln eine Standortgeneh
migung und andere erforderliche Genehmigungen oder 
Zustimmungen bei den hierfür zuständigen Organen 
einzuholen.

§15
Auf Ersuchen des Rates des Kreises ist von der für 

den Kreis zuständigen Außenstelle oder Arbeitsgruppe 
des Liegenschaftsdienstes des Rates des Bezirkes auf 
das Deckblatt des Grundbuchheftes von nicht volkseige
nen Grundstücken innerhalb von Schutzgebieten ein 
Vermerk anzubringen. Die Kosten der Eintragung ge
hen zu Lasten des Nutzers des natürlichen Heilmittels.

§16
(1) Veränderungen an den Gewinnungs-, Aufbcrei- 

tungs- und Verteilungsanlagen natürlicher Heilmittel, 
die über den Umfang der laufenden Instandhaltung und 
die Reparatur schadhafter Teile hinausgehen, wie Ge
neralreparaturen, Rekonstruktionen oder Erweiterun
gen, sowie bauliche und sonstige Maßnahmen, die zur 
Sicherung und Nutzung des natürlichen Heilmittels oder 
Mineralwassers dienen und in die Schutzzone I fallen, 
bedürfen der fachlichen Begutachtung durch das For
schungsinstitut für Balneologie und Kurortwissenschaft 
und das Forschungsinstitut für Mikrobiologie und Hy
giene.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden auch Anwen
dung auf Veränderungen an Trink- und Betriebswasser
gewinnungsanlagen sowie Abwasserbehandlungsanlagen 
in den Kurorten. Diese Veränderungen bedürfen der 
Abstimmung mit der zuständigen Oberflußmeisterei und 
dem VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung.

§17
Zur Gewährleistung der Einheitlichkeit der Schutz

gebietserklärungen werden gesonderte Regelungen für
a) Form und Inhalt von Schutzgebietserklärungen
b) die Methode der Anfertigung von Lageplänen zu 

Schutzgebietserklärungen
c) die Übergabe von Ausfertigungen der Schutzge

bietserklärung, des Lageplanes und der im Schutz
gebiet ausgesprochenen Nutzungsbeschränkungen 
oder Auflagen an weitere staatliche Organe und 
Einrichtungen, außer an die Räte der Gemeinden 
der' Kur- oder Erholungsorte gemäß § 31 Abs. 3 
der Kurortverordnung

erlassen.
§ 18

In Durchführung der Aufgaben sind die berg- und 
wasserrechtlichen Bestimmungen zu beachten.


